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Bewertung der Vorschläge zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
von RA Semiha Akin, im Auftrag des DGB-Bundesvorstandes 
 
 
Das Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) enthält auch nach Änderung durch das 
Zuwanderungsgesetz vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950) noch einige zum Teil seit dem 
Inkrafttreten des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes im Jahre 1914 bestehende, 
inzwischen gegenstandlos gewordene Regelungen. Diese Regelungen werden durch 
Aufhebung oder Neufassung bereinigt. Zudem hat sich seit der Reform des 
Staatsangehörigkeitsrechts vom 15. Juli 1999 weiterer punktueller Änderungsbedarf 
ergeben (neuer Erwerbsgrund durch langjährige Behandlung als deutscher 
Staatsangehöriger, Ausgestaltung der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 
als Verwaltungsakt mit rechtsgestaltender Wirkung und Schaffung bereichspezifischer 
datenschutzrechtlicher Regelungen). Mit §§ 31 bis 34 werden im StAG eigene 
bereichsspezifische datenschutzrechtliche Bestimmungen aufgenommen. Mit der 
Übernahme der früheren einbürgerungsrechtlichen Regelungen der §§ 85 bis 91 des 
bisherigen Ausländergesetzes durch das Zuwanderungsgesetz in das StAG ist der 
bisherige Bezug auf dessen datenschutz-rechtlichen Bestimmungen der §§ 75 bis 80 
entfallen. Deshalb bedarf es spezialgesetzlicher Regelungen zur Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten im StAG, damit die in der Praxis 
zahlreich erforderlichen Datenerhebungen, Verarbeitungen (z.B. Übermittlungen, 
Abfragen bei anderen Behörden, insbesondere bei Sicherheitsbehörden) und 
Nutzungen eine Rechtsgrundlage aufweisen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den 
im Vermittlungsverfahren zum Zuwanderungsgesetz neu eingeführten § 37, der die 
Einbürgerungsbehörden verpflichtet, den Verfassungsschutzbehörden bei der 
Regelanfrage die bei ihnen gespeicherten personen-bezogenen Daten der Antragsteller 
zu übermitteln. Die datenschutzrechtlichen Regelungen wurden – durch eine Bund-
/Länderarbeitsgruppe unter Beteiligung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz - 
speziell an die besonderen Bedürfnisse des Staatsangehörigkeitsrechts angepasst.  
 
 
 
§ 3 Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 
 
Ein neuer Absatz 2 wird eingefügt.  
 

 (2) Die Staatsangehörigkeit erwirbt auch, wer seit zehn Jahren von deutschen 
Stellen als deutscher Staatsangehöriger behandelt worden ist und dies nicht 
zu vertreten hat. Als deutscher Staatsangehöriger wird insbesondere behandelt, 
wem ein Staatsangehörigkeitsausweis, Reisepass oder Personalausweis 
ausgestellt wurde. Der Erwerb der Staatsangehörigkeit wirkt auf den Zeitpunkt 
zurück, zu dem bei Behandlung als Staatsangehöriger der Erwerb der 
Staatsangehörigkeit angenommen wurde. Er erstreckt sich auf Abkömmlinge, 
die seither ihre Staatsangehörigkeit von dem nach Satz 1 Begünstigten ableiten. 
 



Damit werden die Gründe für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit in um 
einen weiteren Grund, jahrelange Behandlung als deutscher Staatsangehöriger, 
ergänzt. Dies dient der Rechtssicherheit insbesondere in den Bereichen, wo die 
deutsche Staatsangehörigkeit vorausgesetzt wird (Wahlrecht, Beamtenrecht etc.).Damit 
werden auch Fälle erfasst, in denen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Gesetzesänderung bereits seit mindestens 10 Jahren eine Behandlung als deutscher 
Staatsangehöriger stattgefunden hat. Denn auch beim Abstammungserwerb per Geburt 
kann die Staatsangehörigkeit nur nach dem zu diesem Zeitpunkt maßgeblichen 
Staatsangehörigkeitsrecht und nur von jemand abgeleitet werden, der selbst deutscher 
Staatsangehöriger ist.  
 
Erfasst werden hiermit sollen Fällen insbesondere wenn kriegsbedingt Dokumente 
verloren oder nicht auffindbar sind oder die Umstände früherer Sammeleinbürgerungen 
von deutschen Volkszugehörigen nicht mehr eindeutig aufgeklärt werden können. Eine 
nachträgliche Einbürgerung für den Betroffenen und seine Abkömmlinge wirkt jedoch 
nur ex nunc und ist an weitere Voraussetzungen gebunden. Deshalb ist Erstreckung auf 
Abkömmlinge geboten, insbesondere wenn sie etwa als Minderjährige noch nicht die 
zeitlichen Voraussetzungen der Einbürgerung in eigener Person erfüllen.  
 
Durch die Verknüpfung dieser Vorschrift an die Voraussetzung „nicht zu vertreten hat“ 
sind solche Fälle ausgeschlossen, in denen jemand wissentlich auf die Umstände 
eingewirkt hat, die deutsche Stellen dazu veranlasst haben, ihn bisher als deutschen 
Staatsangehörigen zu behandelt, ist der Erwerb nach § 3 Abs. 2 ausgeschlossen. 
Hierzu zählen insbesondere die Täuschung über oder das Verschweigen relevanter 
Tatsachen (z.B. Rückerwerb der früheren Staatsangehörigkeit ohne deutsche 
Beibehaltungsgenehmigung gem. § 25 Abs. 2). 
 
Die Abkömmlinge dieser Personen sind damit auch nicht erfasst… 
 
 
§ 7 [Erwerb durch Ausstellung der Bescheinigung gemäß § 15 Abs. 1 oder Abs. 2 des 
Bundesvertriebenengesetzes] 
 

§ 7 
[Erwerb durch Ausstellung der Bescheinigung gemäß 
§ 15 Abs. 1 oder Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes] 
Ein Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, der nicht 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, erwirbt mit der Ausstellung der Bescheinigung 
gemäß § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes die 
deutsche Staatsangehörigkeit. Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 
erstreckt sich auf diejenigen Kinder, die ihre Deutscheneigenschaft von dem 
nach Satz 1 Begünstigten ableiten. 
Spätaussiedler und die in den Aufnahmebescheid einbezogenen Familienangehörigen 
erwerben mit der Ausstellung der Bescheinigung gemäß § 15 Abs. 
1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes die deutsche Staatsangehörigkeit. 

 
Klarstellung, dass der privilegierte gesetzliche Staatsangehörigkeitserwerb in § 7 nur 
Personen betrifft, deren Aufnahme als Spätaussiedler oder in den Aufnahmebescheid 
einbezogene berechtigte Familienangehörige durch eine Bescheinigung nach § 15 Abs. 
1 oder Abs. 2 BVFG festgestellt worden ist.  



 
 
§ 9 Einbürgerung von Ehegatten oder Lebenspartnern 
 

§ 9 
Einbürgerung von Ehegatten oder Lebenspartnern 
(1) Ehegatten oder Lebenspartner Deutscher sollen unter den Voraussetzungen 
des § 8 eingebürgert werden, wenn 
1. sie ihre bisherige Staatsangehörigkeit verlieren oder aufgeben oder ein Grund 
für die Hinnahme von Mehrstaatigkeit nach Maßgabe von § 12 vorliegt und 
2. gewährleistet ist, dass sie sich in die deutschen Lebensverhältnisse einordnen, 
es sei denn, dass der Einbürgerung erhebliche Belange der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere solche der äußeren oder inneren Sicherheit sowie der 
zwischenstaatlichen Beziehungen entgegenstehen. 
(2) Die Regelung des Absatzes 1 gilt auch, wenn die Einbürgerung bis zum Ablauf 
eines Jahres nach dem Tode des deutschen Ehegatten oder nach Rechtskraft des 
die Ehe auflösenden Urteils beantragt wird und dem Antragsteller die Sorge für die 
Person eines Kindes aus der Ehe zusteht, das bereits die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt. 
(3) Minderjährige stehen Volljährigen gleich. 

 
 
Aufhebung einer überflüssigen Regelung. Die Handlungsfähigkeit Minderjähriger ergibt 
sich bereits aus § 37 Abs. 1.  
 
 
§ 10 [Einbürgerungsanspruch; Miteinbürgerung von Ehegatten und minderjährigen 
Kindern] 
 

 
§ 10 
[Einbürgerungsanspruch; 
Miteinbürgerung von Ehegatten und minderjährigen Kindern] 
(1) Ein Ausländer, der seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland hat und handlungsfähig nach Maßgabe des § 80 des Aufenthaltsgesetzes 
oder gesetzlich vertreten ist, ist auf Antrag einzubürgern, wenn er 
 

Klarstellung, dass Einbürgerungsbewerber handlungsfähig oder gesetzlich vertreten 
sein muss in Anlehnung an die Einbürgerung nach § 8. 
 

1. sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland bekennt und erklärt, dass er keine Bestrebungen 
verfolgt oder unterstützt oder verfolgt oder unterstützt hat, die 
gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche 
Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des 
Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder die 
durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen 
auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, 
oder glaubhaft macht, dass er sich von der früheren Verfolgung oder Unterstützung 
derartiger Bestrebungen abgewandt hat, 
2. freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder gleichgestellter Staatsangehöriger 
eines EWR-Staates ist oder als Staatsangehöriger der Schweiz eine 
Aufenthaltserlaubnis auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen 



der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit 
(BGBl. 2001 II S. 810) besitzt oder eine Aufenthaltserlaubnis-EU oder 
eine Niederlassungserlaubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis für andere 
als die in den §§ 16, 17, 20, 22, 23 Abs. 1, §§ 23a, 24 und 25 Abs. 3 und 4 
25 Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes aufgeführten Aufenthaltszwecke 
besitzt, 

 
Ergänzung des Katalogs der Aufenthaltserlaubnisse in Abs.1 Satz 1 Nr. 2, die nicht für 
eine Einbürgerung ausreichen, um die im Vermittlungsausschuss zum 
Zuwanderungsgesetz beschlossene Regelung des § 25 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz, die 
eine Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für grundsätzlich ausreisepflichtige Ausländer 
vorsieht, deren Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist.  
 

3. den Lebensunterhalt für sich und seine unterhaltsberechtigten Familienangehörigen 
ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bestreiten kann, 
4. seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt oder verliert und, 
5. weder wegen einer rechtswidrigen Tat zu einer Strafe verurteilt noch 
gegen ihn auf Grund seiner Schuldunfähigkeit oder verminderten 
Schuldfähigkeit eine Maßregel der Besserung und Sicherung angeordnet 
worden ist und 
 

Erweiterung des Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 um Personen, die trotz Begehens einer 
rechtswidrigen Tat wegen Schuldunfähigkeit oder verminderter Schuldfähigkeit nicht zu 
einer Strafe verurteilt werden konnten, sondern gegen die das Gericht eine Maßregel 
der Besserung oder Sicherung (§ 61 StGB), z.B. Einweisung in ein psychiatrisches 
Krankenhaus, angeordnet hat. Auch diese Personengruppe soll von einem 
Einbürgerungsanspruch ausgeschlossen werden, da an deren Einbürgerung kein 
generelles öffentliches Interesse besteht.  

 
 
6. über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. 

Ergänzung der Einbürgerungsvoraussetzungen in Abs. 1 Satz 1 um eine weitere 
Nummer 6 („ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache“).  
 
Diese Voraussetzung, deren Nichtvorliegen bisher einen Ausschlussgrund nach § 11 
Satz 1 Nr. 1 darstellte, ist systematisch eher den Einbürgerungsvoraussetzungen nach § 
10 Abs. 1 zuzuordnen. 

 
 
Satz 1 Nr. 1 findet keine Anwendung auf Ausländer, die nicht handlungsfähig 
nach Maßgabe des § 80 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes sind. 

Die Ausnahmeregelung in Satz 2 wird erweitert um den Personenkreis, der aufgrund 
einer geistigen Behinderung oder Krankheit nicht handlungsfähig ist und daher keine 
Loyalitätserklärung nach Satz 1 Nr. 1 abgeben kann. 

 
 Von der in Satz 
1 Nr. 3 bezeichneten Voraussetzung wird abgesehen, wenn der Ausländer aus 
einem von ihm nicht zu vertretenden Grund den Lebensunterhalt nicht ohne 
 
Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch 



Sozialgesetzbuch bestreiten kann. 
 
Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 6 
liegen vor, wenn der Ausländer in mündlicher und schriftlicher Form die Anforderungen 
erfüllt, die für eine erfolgreiche Sprachprüfung nach der Integrationskursverordnung 
vom 13. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3370) zu erbringen 
sind. Von diesen Voraussetzungen wird abgesehen, wenn der Ausländer sie 
wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung 
nicht erfüllen kann. Bei einem minderjährigen Kind, das im Zeitpunkt der 
Einbürgerung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sind die Voraussetzungen 
des Satzes 1 Nr. 6 bei einer altersgemäßen Sprachentwicklung 
erfüllt. 
 

 
Streichung der Ausnahmeregelung in Satz 3 (Absehen von der Unterhaltsfähigkeit bei 
Ausländern, die das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben), um nicht die Gruppe 
lern- und arbeitsunwilliger Jugendlicher zu privilegieren.  
 
Der neue Satz 4 definiert die Anforderungen an ausreichende Sprachkenntnisse auf der 
Grundlage der Integrationskursverordnung, um eine einheitliche Auslegung dieses 
Begriffes festzuschreiben.  
 
Satz 5 enthält Ausnahmeregelungen im Hinblick auf die Sprachkenntnisse zugunsten 
von kranken und behinderten Personen. 

 
Abs. 2.. 
Abs. 3.. 

 
 
§ 11 [Ausschlussgründe] 
 

§ 11 
[Ausschlussgründe] 
Eine Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn 
1. tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer 
Bestrebungen verfolgt oder unterstützt oder verfolgt oder unterstützt 
hat, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, 
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet 
sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung 
der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer 
Mitglieder zum Ziele haben oder die durch die Anwendung von Gewalt 
oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange 
der Bundesrepublik Deutschland gefährden, es sei denn, der Ausländer 
macht glaubhaft, dass er sich von der früheren Verfolgung oder 
Unterstützung derartiger Bestrebungen abgewandt hat, oder 
2. ein Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5 und 5a des Aufenthaltsgeset 
zes vorliegt. 
Satz 1 Nr. 3 2 gilt entsprechend für Ausländer im Sinne des § 1 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes 
und auch für Staatsangehörige der Schweiz, die eine Aufenthaltserlaubnis 
auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
andererseits über die Freizügigkeit (BGBl. 2001 II S. 810) besitzen. 
 

 



Wegfall der Nr. 1 der Ausschlussgründe des § 11 Satz 1 (Nichtvorliegen ausreichender 
deutscher Sprachkenntnisse), da ausreichende Sprachkenntnisse als 
Einbürgerungsvoraussetzung bereits in § 10 Abs. 1 geregelt sind. (Folgeänderung zu 
einer Regelung in Nr. 5).  
 
Ausdehnung der übrigen Ausschlussgründe des § 11 Satz 1 auf alle 
Einbürgerungstatbestände des StAG.  
 
 
 
 
§ 12 Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit 
 

§ 12 
Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit 
(1) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird abgesehen, wenn der 
Ausländer seine bisherige Staatsangehörigkeit nicht oder nur unter besonders 
schwierigen Bedingungen aufgeben kann. Das ist anzunehmen, wenn 
1. das Recht des ausländischen Staates das Ausscheiden aus dessen Staatsangehörigkeit 
nicht vorsieht, 

 
 
§ 12 Abs. 1 Nr. 2 

2. der ausländische Staat die Entlassung regelmäßig verweigert und der Ausländer 
der zuständigen Behörde einen Entlassungsantrag zur Weiterleitung 
an den ausländischen Staat übergeben hat, 

 
 
Abbau einer praxisfernen Regelung in Abs. 1 Satz 2 Nr. 2.  
 

 
3. der ausländische Staat die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit aus 
Gründen versagt hat, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, oder von unzumutbaren 
Bedingungen abhängig macht oder über den vollständigen und formgerechten 
Entlassungsantrag nicht in angemessener Zeit entschieden hat, 
4. der Einbürgerung älterer Personen ausschließlich das Hindernis eintretender 
Mehrstaatigkeit entgegensteht, die Entlassung auf unverhältnismäßige 
Schwierigkeiten stößt und die Versagung der Einbürgerung eine besondere Härte 
darstellen würde, 
5. dem Ausländer bei Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit erhebliche 
Nachteile insbesondere wirtschaftlicher oder vermögensrechtlicher Art entstehen 
würden, die über den Verlust der staatsbürgerlichen Rechte hinausgehen, 
oder 
 (2) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird ferner abgesehen, 
wenn der Ausländer die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder der Schweiz besitzt und Gegenseitigkeit besteht. 

 
 
§ 12 Abs. 1 Nr. 6  
 

6. der Ausländer einen Reiseausweis nach Artikel 28 des Abkommens vom 
28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) oder 



eine nach Maßgabe des § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilte 
Niederlassungserlaubnis besitzt. 

 
Wegfall des Verweises auf die Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des 
Aufenthaltsgesetzes in Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 aufgrund von Änderungen bei den 
Voraussetzungen der Erteilung der Niederlassungserlaubnis im Aufenthaltsgesetz.  
 

 
 
§ 12 Abs. 2  
 

(2) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird ferner abgesehen, 
wenn der Ausländer die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder der Schweiz besitzt und Gegenseitigkeit besteht. 

 
 
Aufnahme der Staatsangehörigen der Schweiz in die Ausnahmeregelung für EU-
Staatsangehörige und Streichung des Begriffs der „Gegenseitigkeit“ in Absatz 2. Die 
Definition des Tatbestandsmerkmals „Gegenseitigkeit“ bei der Hinnahme von 
Mehrstaatigkeit in den Fällen der Einbürgerung von EU-Staatsangehörigen hat in der 
Vergangenheit sowohl rechtlich als auch praktisch Probleme bereitet. Die Abhängigkeit 
von der Auslegung und der Anwendung des ausländischen Staatsangehörigkeitsrechts 
hat sich insgesamt als nicht vorteilhaft herausgestellt. Eine Zunahme der Mehrstaatigkeit 
ist mit dem Verzicht auf die Reziprozität nicht verbunden.  
 
§ 12 Abs. 3 
 

 (3) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 kann abgesehen werden, 
wenn der ausländische Staat die Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit 
von der Leistung des Wehrdienstes abhängig macht und der 
Ausländer den überwiegenden Teil seiner Schulausbildung in deutschen 
Schulen erhalten hat und im Inland in deutsche Lebensverhältnisse und in 
das wehrpflichtige Alter hineingewachsen ist. 
 

Streichung der Ausnahmeregelung des Abs. 3 (Hinnahme von Mehrstaatigkeit, wenn 
Entlassung aus der ausländischen Staatsangehörigkeit von Leistung des Wehrdienstes 
abhängig gemacht wird). Die Regelung warf Anwendungsprobleme in der Praxis auf, da 
Voraussetzungen zu restriktiv waren. Die Verweigerung der Entlassung wegen 
unzumutbarer Bedingungen kann auch unter die Ausnahmeregelung nach § 12 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 subsumiert werden.  

 
(4) (3) Weitere Ausnahmen von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
können nach Maßgabe völkerrechtlicher Verträge vorgesehen werden. 
 

 
 
§ 12 a [Entscheidung bei Straffälligkeit] 
 

§ 12a 
[Entscheidung bei Straffälligkeit] 
(1) Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bleiben außer Betracht 



1. die Verhängung von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln nach dem Jugendgerichtsgesetz, 
2. Verurteilungen zu Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen und 
3. Verurteilungen zu Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten, die zur Bewährung 
ausgesetzt und nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen worden sind. 
Ist der Ausländer zu einer höheren Strafe verurteilt worden, so wird im Einzelfall 
entschieden, ob die Straftat außer Betracht bleiben kann. 

 
Streichung einer in der Praxis kaum angewandten, missverständlichen 
Ermessensregelung. 
 
 
§ 13 [Einbürgerung ehemaliger Deutscher im Ausland nach Ermessen] 
 

§ 13 
[Einbürgerung ehemaliger Deutscher im Ausland nach Ermessen] 
Ein ehemaliger Deutscher und seine minderjährigen Kinder, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Ausland haben, können auf ihren Antrag eingebürgert 
werden, wenn sie den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
oder Satz 2 entsprechen. 

 
Begrenzung der Einbürgerung aus dem Ausland auf die minderjährigen Kinder des 
ehemaligen Deutschen. Ein öffentliches Interesse, erwachsene Abkömmlinge des 
ehemaligen Deutschen auch über Generationen hinweg im Ausland einzubürgern, 
besteht nicht. 
 
 
§ 16 Einbürgerungsurkunde 
 

§ 16 
Einbürgerungsurkunde 
Die Einbürgerung wird wirksam mit der Aushändigung der von der zuständigen 
Verwaltungsbehörde ausgefertigten Einbürgerungsurkunde. Dabei ist 
folgendes feierliches Bekenntnis abzugeben: ‚Ich erkläre feierlich, dass ich 
das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten 
und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte.’ § 10 Abs. 1 Satz 2 findet 
entsprechende Anwendung. 
 

Wegfall obsoleter Regelungen zur Ausstellung der Einbürgerungsurkunde sowie 
erstreckungsweiser Einbeziehung von Ehefrauen und Kindern in dieselbe Urkunde. In 
ständiger Verwaltungspraxis wird eine Miteinbürgerung mit jeweils eigener Urkunde 
vollzogen. Aufnahme einer Regelung zur Abgabe eines feierlichen Bekenntnisses zum 
Grundgesetz entsprechend der Koalitionsvereinbarung vom 11. November 2005. 
 
 
§ 22 Versagung der Entlassung 
 

§ 22 
Versagung der Entlassung 
(1) Die Entlassung darf nicht erteilt werden 
1. Beamten, Richtern, Soldaten der Bundeswehr und sonstigen Personen, die in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis stehen, solange ihr 
Dienst- oder Amtsverhältnis nicht beendet ist, mit Ausnahme der ehrenamtlich 



tätigen Personen, 
2. Wehrpflichtigen, solange nicht das Bundesministerium der Verteidigung oder 
die von ihm bezeichnete Stelle erklärt hat, dass gegen die Entlassung Bedenken 
nicht bestehen. 

 
Redaktionelle Änderung (Wegfall der Absatznummer). Absatz 2 ist bereits früher 
aufgehoben worden.  
 
 
§ 23 Wirksamwerden der Entlassung 
 

§ 23 
Wirksamwerden der Entlassung 
Die Entlassung wird wirksam mit der Aushändigung der von der zuständigen 
Verwaltungsbehörde ausgefertigten Entlassungsurkunde. 

 
 
Wegfall von Zuständigkeitsregelungen, die sich bereits aus Artikel 84 GG ergeben und 
Aufhebung einer gegenstandslosen Regelung (Einbeziehung der Entlassung der 
Ehefrau in die Entlassungsurkunde des Ehemannes). In der Praxis wird schon bisher für 
jede entlassene Person eine eigene Entlassungsurkunde ausgefertigt. Wegfall einer in 
der Praxis wenig relevante Regelung und Übernahme in die Verwaltungsvorschrift, um 
gegebenenfalls eine Abschiebung zu erleichtern.  
 
 
§ 25 Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit 
 

§ 25 
Erwerb einer ausländischer Staatsangehörigkeit 
(1) Ein Deutscher verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb einer 
ausländischen Staatsangehörigkeit, wenn dieser Erwerb auf seinen Antrag 
oder auf den Antrag des gesetzlichen Vertreters erfolgt, der Vertretene jedoch 
nur, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen nach § 19 die Entlassung 
beantragt werden könnte. Der Verlust nach Satz 1 tritt nicht ein, wenn 
ein Deutscher die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, der Schweiz oder eines Staates erwirbt, mit dem die Bundesre- 
publik Deutschland einen völkerrechtlichen Vertrag nach § 12 Abs. 4 abgeschlossen 
hat. 
(2) Die Staatsangehörigkeit verliert nicht, wer vor dem Erwerbe der ausländischen 
Staatsangehörigkeit auf seinen Antrag die schriftliche Genehmigung der zuständigen 
Behörde zur Beibehaltung seiner Staatsangehörigkeit erhalten hat. Hat ein 
Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland, ist die deutsche Auslandsvertretung 
zu hören. Bei der Entscheidung über einen Antrag nach Satz 1 sind 
die öffentlichen und privaten Belange abzuwägen. Bei einem Antragsteller, der seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, ist insbesondere zu berücksichtigen, 
ob er fortbestehende Bindungen an Deutschland glaubhaft machen kann. 

 
In Absatz 1 Satz 1 wird eine gegenstandslose Regelung (Verlust der 
Staatsangehörigkeit der Ehefrau bei Antrag des Ehemannes) aufgehoben, die infolge 
Widerspruchs zu Art 3 Abs. 2 und Art. 117 Abs. 1 GG außer Kraft getreten ist. Mit 
Absatz 1 Satz 2 wird eine Regelung getroffen, mit der Deutsche bei Erwerb der 
Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedsstaates, der Staatsangehörigkeit der Schweiz 



oder eines auf Grund völkerrechtlichen Vertrages gleichgestellten Staates von dem 
bisherigen Erfordernis einer kostenpflichtigen Beibehaltungsgenehmigung befreit 
werden. Dies ist eine zu § 12 Abs. 2 und 4 spiegelbildliche Regelung für Deutsche. 
Damit wird eine Regelungslücke geschlossen, die durch die Einräumung eines 
gesetzlichen Anspruchs auf Einbürgerung von Unionsbürgern und Gleichgestellten unter 
generellem Fortbestehen ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit entstanden ist.  
 
§ 26 Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit 
 

§ 26 
Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit 
(1) Ein Deutscher kann auf seine Staatsangehörigkeit verzichten, wenn er mehrere 
Staatsangehörigkeiten besitzt. Der Verzicht ist schriftlich zu erklären. 
(2) Die Verzichtserklärung bedarf der Genehmigung der nach § 23 für die Ausfertigung 
der Entlassungsurkunde zuständigen Behörde. Die Genehmigung ist zu versagen, 
wenn eine Entlassung nach § 22 Abs. 1 nicht erteilt werden dürfte; dies gilt 
jedoch nicht, wenn der Verzichtende 
1. seit mindestens zehn Jahren seinen dauernden Aufenthalt im Ausland hat 
oder 
2. als Wehrpflichtiger im Sinne des § 22 Abs. 1 Nr. 2 in einem der Staaten, deren 
Staatsangehörigkeit er besitzt, Wehrdienst geleistet hat. 
(3) Der Verlust der Staatsangehörigkeit tritt ein mit der Aushändigung der von der 
Genehmigungsbehörde ausgefertigten Verzichtsurkunde. 
(4) Für Minderjährige gilt § 19 entsprechend. 
 

 
Redaktionelle Änderung wegen Streichung der Absatzbezeichnung in dem hier in Bezug 
genommenen § 22. 
 
 
§ 27 Annahme als Kind durch einen Ausländer 
 

§ 27 
Annahme als Kind durch einen Ausländer 
Ein minderjähriger Deutscher verliert mit der nach deutschen Gesetzen wirksamen 
Annahme als Kind durch einen Ausländer die Staatsangehörigkeit, 
wenn er dadurch die Staatsangehörigkeit des Annehmenden erwirbt. Der Verlust 
tritt nicht ein, wenn er mit einem deutschen Elternteil verwandt bleibt. Der Verlust 
erstreckt sich auf die minderjährigen Abkömmlinge, für die dem Angenommenen 
die alleinige Sorge für die Person zusteht, wenn auch der Erwerb der Staatsangehörigkeit 
durch den Angenommenen nach Satz 1 sich auf die Abkömmlinge 
erstreckt. 
 

 
Beschränkung des Verlustes der Staatsangehörigkeit durch Adoption auf Minderjährige 
in Angleichung an den Adoptionserwerb der Staatsangehörigkeit in § 6 und Anpassung 
an den europäischen Standard des Europaratsübereinkommens von 1997 über die 
Staatsangehörigkeit, zu dem Deutschland wegen der bisher abweichenden Reglung 
eine interpretierende Erklärung abgegeben hat. Zu Nummer 16 Aufhebung 
gegenstandsloser Regelungen u.a. zur „unmittelbaren Reichsangehörigkeit“ und 
Einfügung u.a. bereichsspezifischer datenschutzrechtlicher Regelungen.  
 



 
Zu § 30:  
 

§ 30 
(1) Das Bestehen oder Nichtbestehen der deutschen Staatsangehörigkeit wird 
auf Antrag von der Staatsangehörigkeitsbehörde mit rechtsgestaltender Wirkung 
festgestellt. Bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses kann die Feststellung 
auch von Amts wegen erfolgen. 
(2) Für die Feststellung des Bestehens der deutschen Staatsangehörigkeit ist 
es erforderlich, aber auch ausreichend, wenn aufgrund von Urkunden, Aus18 
zügen aus den Melderegistern und anderen schriftlichen Beweismitteln mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist, dass die deutsche 
Staatsangehörigkeit erworben worden und danach nicht wieder verloren gegangen 
ist. § 3 Abs. 2 bleibt unberührt. 
(3) Wird das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit auf Antrag festgestellt, 
stellt die Staatsangehörigkeitsbehörde einen Staatsangehörigkeitsausweis 
aus. 

 
 
Mit § 30 wird die behördliche Entscheidung in einem Verfahren zur Feststellung der 
deutschen Staatsangehörigkeit als rechtsgestaltender Verwaltungsakt ausgestaltet. Dies 
ist erforderlich, weil bisher ein von einer deutschen Staatsangehörigkeitsbehörde auf 
Antrag ausgestellter Staatsangehörigkeitsausweis nur den Charakter einer 
widerlegbaren Vermutung hat; er ist nicht verbindlich, so dass die deutsche 
Staatsangehörigkeit nur durch verwaltungsgerichtliche Entscheidung verbindlich für alle 
Behörden festgestellt werden kann. In der Praxis hat dies bei der Statusfeststellung zu 
unterschiedlichen Bewertungen geführt. Zur Herstellung von Rechtssicherheit für den 
Betroffenen ist deshalb auch für den Nachweis der Staatsangehörigkeit eine 
Verbindlichkeitsregelung geboten, wie sie z.B. für den Nachweis der 
Spätaussiedlereigenschaft in § 15 des Bundesvertriebenengesetzes gesetzlich geregelt 
ist. Die amtliche Feststellung des Nichtbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit 
auch ohne Antrag ist geboten, wenn Verlusttatbestände (z.B. Rückerwerb der früheren 
Staatsangehörigkeit ohne deutsche Beibehaltungsgenehmigung gem. § 25 Abs. 2) 
verwirk-licht sind. Auch diese Behördenentscheidung unterliegt der 
verwaltungsgerichtlichen Überprüfung. Absatz 2 berücksichtigt die praktischen 
Nachweisschwierigkeiten. Absatz 3 regelt die Form der Bescheinigung, die bisher nur in 
§ 1 Abs. 1 Nr. 6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über Urkunden in 
Staatsangehörigkeitssachen als Staatsangehörigkeitsausweis genannt ist.  
 
Zu § 31:  
 

§ 31 
Staatsangehörigkeitsbehörden und Auslandsvertretungen dürfen personenbezogene 
Daten erheben, speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz oder nach staatsangehörigkeitsrechtlichen 
Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist. Für Entscheidungen 
über die Staatsangehörigkeit der in Artikel 116 Abs. 2 des 
Grundgesetzes genannten Personen dürfen auch Angaben erhoben werden, 
die sich auf politische Meinungen, rassische Herkunft oder religiöse Überzeugungen 
dieser Personen oder ihrer Vorfahren beziehen. 
 



 
§ 31 orientiert sich an § 86 Aufenthaltsgesetz und ermächtigt 
Staatsangehörigkeitsbehörden und in besonderen Fällen die deutschen 
Auslandsvertretungen zur Erhebung, Speicherung, Veränderung und Nutzung 
personenbezogener Daten zur Erfüllung staatsangehörigkeitsrechtlicher Aufgaben. Dies 
umfasst für die in Artikel 116 Abs. 2 GG genannte Personen auch besonders sensible 
Daten (wie politische Meinungen, rassische Herkunft oder religiöse Überzeugungen) 
und genügt damit den hierfür bestehenden besonderen Anforderungen der §§ 13 Abs. 2 
i.V.m. 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).  
 
§ 116 Abs. 2 Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 
1933 und dem 08. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder 
religiösen Gründen entzogen worden ist… 
 
 
Zu § 32:  

 
§ 32 
(1) Öffentliche Stellen haben den in § 31 genannten Stellen auf Ersuchen 
personenbezogene 
Daten zu übermitteln, soweit die Kenntnis dieser Daten zur 
Erfüllung der in § 31 genannten Aufgaben erforderlich ist. Ausländerbehörden 
und Meldebehörden haben der zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde 
diese Daten auch ohne Ersuchen zu übermitteln, wenn Anhaltspunkte für ein 
anhängiges Einbürgerungsverfahren bestehen. Dies gilt insbesondere für den 
Ausländerbehörden nach § 87 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes bekannt gewordene 
Daten über Einleitung und Erledigung von Strafverfahren, Bußgeldverfahren 
und Auslieferungsverfahren. Diese Daten sind unverzüglich an die 
zuständige Staatsangehörigkeitsbehörde zu übermitteln. 
(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten nach Absatz 1 unterbleibt, 
soweit besondere gesetzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen. 
 

 
 
§ 32 orientiert sich – soweit staatsangehörigkeitsrechtlich erforderlich - an den §§ 87 
und 88 des Aufenthaltsgesetzes und bestimmt die Verpflichtung öffentlicher Stellen, auf 
Ersuchen Daten an Staatsangehörigkeitsbehörden zu übermitteln. Für Ausländer- und 
Meldebehörden soll diese Verpflichtung auch ohne Ersuchen bestehen. § 87 Abs. 4 
AufenthG verpflichtet die für die Einleitung und Durchführung eines Straf- oder eines 
Bußgeldverfahrens zuständigen Behörden, Daten über Einleitung und Erledigung von 
Straf-, Bußgeld und Auslieferungsverfahren unverzüglich an die Ausländerbehörde zu 
übermitteln. Um sicherzustellen, dass auch die zuständigen 
Staatsangehörigkeitsbehörden rechtzeitig vor Einbürgerungen von der Anhängigkeit 
solcher Verfahren Kenntnis erlangen, sind die Ausländerbehörden nach Absatz 1 Satz 2 
und 3 ihrerseits verpflichtet, diese Daten unverzüglich an die 
Staatangehörigkeitsbehörde zu übermitteln.  
 
Zu § 33:  
 

§ 33 



(1) Das Bundesverwaltungsamt (Registerbehörde) führt ein Register der Entscheidungen 
in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. In das Register werden 
eingetragen: 
1. Entscheidungen zu Staatsangehörigkeitsurkunden, 
2. Entscheidungen zum gesetzlichen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, 
3. Entscheidungen zu Erwerb, Bestand und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, 
die nach dem 31. Dezember 1960 und vor dem ... (einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 10 Satz 2) getroffen 
worden sind. 
(2) Im Einzelnen dürfen in dem Register gespeichert werden: 
1. die Grundpersonalien des Betroffenen (Familienname, Geburtsname, frühere 
Namen, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Geschlecht, die Tatsache, 
dass nach § 29 ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit eintreten 
kann, sowie die Anschrift im Zeitpunkt der Entscheidung), 
2. Art und Datum der Wirksamkeit der Entscheidung oder Urkunde oder des 
Verlustes der Staatsangehörigkeit, 
3. Bezeichnung, Anschrift und Aktenzeichen der Behörde, die die Entscheidung 
getroffen hat. 
(3) Die Staatsangehörigkeitsbehörden sind verpflichtet, alle Entscheidungen 
nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 und 2, die sie nach dem … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes nach Artikel 11 Satz 1] treffen, unverzüglich an 
die Registerbehörde unter Angabe der Daten nach Absatz 2 mitzuteilen. 
(4) Die Registerbehörde übermittelt für staatsangehörigkeitsrechtliche Zwecke 
auf Ersuchen die in Absatz 2 genannten Daten an die Staatsangehörigkeitsbehörden 
und Auslandsvertretungen. Für die Übermittlung an andere 
öffentliche Stellen und für Forschungszwecke gelten die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes. 
(5) Die Staatsangehörigkeitsbehörde teilt der zuständigen Meldebehörde unverzüglich 
mit, wenn eine Person eingebürgert wurde oder die deutsche 
Staatsangehörigkeit verloren oder aufgegeben hat. 

 
 
Durch § 33 wird ein Entscheidungsregister beim Bundesverwaltungssamt (BVA) 
eingeführt, in dem alle relevanten Entscheidungen zu Erwerb, Bestand und Verlust der 
deutschen Staatsangehörigkeit eingetragen werden. Alle Staatsangehörigkeitsbehörden 
werden verpflichtet, ab Inkrafttreten des Gesetzes unverzüglich die relevanten 
personenbezogene Daten über staatsangehörigkeitsrechtliche Entscheidungen an das 
Register zu übermitteln. Die Registerbehörde wird ermächtigt, auf Ersuchen Daten aus 
dem Register zu übermitteln. Ferner werden die Staatsangehörigkeitsbehörden 
verpflichtet, den Meldebehörden unverzüglich mitzuteilen, wenn eine Person 
eingebürgert wurde oder die deutsche Staatsangehörigkeit verloren oder aufgegeben 
hat, soweit dies für die Erfüllung von deren Aufgaben erforderlich ist.  
 
Zu § 34:  
 
 

§ 34 
(1) Für die Durchführung des Optionsverfahrens nach § 29 hat die Meldebehörde 
bis zum zehnten Tag jedes Kalendermonats der zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde 
für Personen, die im darauf folgenden Monat das 18. Lebensjahr vollenden werden und bei 
denen nach § 29 ein Verlust der deutschenStaatsangehörigkeit eintreten kann, folgende 
personenbezogenen Daten zu übermitteln: 
1. Geburtsname, 
2. Familienname, 



3. frühere Namen, 
4. Vornamen, 
5. Geschlecht, 
6. Tag und Ort der Geburt, 
7. gegenwärtige Anschriften, 
8. die Tatsache, dass nach § 29 ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit 
eintreten kann. 
(2) Ist eine Person nach Absatz 1 ins Ausland verzogen, hat die zuständige 
Meldebehörde dem Bundesverwaltungsamt in der in Absatz 1 genannten Frist 
die dort genannten Daten, den Tag des Wegzuges ins Ausland sowie die bekannte 
neue Anschrift im Ausland zu übermitteln. Für den Fall des Zuzuges 
aus dem Ausland gilt Satz 1 entsprechend. 

 
 
§ 34 regelt die Datenübermittlungen für das Optionsverfahren nach § 29. Damit wird 
sichergestellt, dass die Meldebehörde rechtzeitig vor Eintritt der Optionspflicht der für 
den Wohnsitz des Optionspflichtigen zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde dessen 
personenbezogenen Daten übermittelt. Hält sich der Optionspflichtige dann dauernd im 
Ausland auf, so führt das Bundesverwaltungsamt das Verfahren einschließlich der 
Belehrung nach § 29 Abs. 5 durch. Aufgrund der melderechtlichen Vorschriften zum so 
genannten Rückmeldeverfahren ist sichergestellt, dass die Meldebehörde des letzten 
inländischen Wohnsitzes von einem erneuten Zuzug ins Inland Kenntnis erhält und die 
Daten des Optionspflichtigen an die Meldebehörde des neuen Wohnsitzes übermittelt. 
 
 
§ 38  
 

§ 38 
[Gebühren] 
(1) Für Amtshandlungen in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten werden, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. 
(2) Die Gebühr für die Einbürgerung nach diesem Gesetz beträgt 255 Euro. Sie 
ermäßigt sich für ein minderjähriges Kind, das miteingebürgert wird und keine eigenen 
Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes hat, auf 51 Euro. Der Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 5 und die Einbürgerung von ehemaligen 
Deutschen, die durch Eheschließung mit einem Ausländer die deutsche 
Staatsangehörigkeit verloren haben, ist gebührenfrei. Die Feststellung des Bestehens 
oder Nichtbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 30 Abs. 
1 Satz 2 und die Erteilung der Beibehaltungsgenehmigung nach § 29 Abs. 4 
sind gebührenfrei. Von der Gebühr nach Satz 1 kann aus Gründen der Billigkeit 
oder des öffentlichen Interesses Gebührenermäßigung oder -befreiung gewährt 
werden. 
(3) Der Bundesminister des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates die weiteren gebührenpflichtigen Tatbestände zu 
bestimmen und die Gebührensätze sowie die Auslagenerstattung zu regeln. Die 
Gebühr darf für die Entlassung 51 Euro, für die Beibehaltungsgenehmigung 
255 Euro, für die Staatsangehörigkeitsurkunde und für sonstige Bescheinigungen 
51 Euro nicht übersteigen. 

 
Ergänzung der Gebührenregelung des § 38 um Tatbestände der Gebührenfreiheit bei 
Erteilung von Bescheiden von Amts wegen. 238 
 
 



§ 40 c Übergangsregelung 
 

§ 40c 
Übergangsregelung für Einbürgerungsbewerber 
Auf Einbürgerungsanträge, die bis zum 16. März 1999 gestellt worden sind, 
finden die §§ 85 bis 91 des Ausländergesetzes in der vor dem 1. Januar 2000 
geltenden Fassung mit der Maßgabe Anwendung, dass die Einbürgerung zu 
versagen ist, wenn ein Ausschlussgrund nach § 11 Nr. 2 oder 3 vorliegt, und 
dass sich die Hinnahme von Mehrstaatigkeit nach § 12 beurteilt. 
 

 
Die Übergangsregelung bezieht sich auf Einbürgerungsanträge, die bis zum 16. März 
1999 gestellt worden sind. Wegen Zeitablaufs ist die Übergangsregelung obsolet 
geworden und wird aufgehoben. 
 
 
§ 41 Inkrafttreten 
 

§ 41 
Inkrafttreten6 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1914 gleichzeitig zur Änderung des Reichsmilitärgesetzes 
sowie des Gesetzes, betreffend Änderungen der Wehrpflicht, vom 
11. Februar 1888 in Kraft. 

 
Aufhebung einer gegenstandslosen Regelung im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten 
des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22.07.1913 
 
 
 


